
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Landesrecht Sachsen 
 

51-1 Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG) 
 

1. Aktualisierung 2010 (5. Juni 2010) 
 
 
Das Sächsisches Kommunalabgabengesetz wurde durch Art. 2 Abs. 14 des Gesetzes zur Regelung des 
Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungszustellungsrechts für den Freistaat Sachsen und zur Ände-
rung anderer Gesetze v. 19. Mai 2010, SächsGVBl. S. 142, mit Wirkung vom 5. Juni 2010 wie folgt geän-
dert: 
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§ 3  Verwaltungsverfahren 

(1) Auf die Kommunalabgaben sind die folgen-
den Bestimmungen der Abgabenordnung in der 
jeweils geltenden Fassung sinngemäß anzuwen-
den, soweit sie sich nicht auf bestimmte Steuern 
beziehen und soweit nicht dieses Gesetz besonde-
re Vorschriften enthält: 

1.-2. … 
3. aus dem Dritten Teil – Allgemeine Verfah-

rensvorschriften – 
a) … 
b) über die Verwaltungsakte §§ 118 bis 133 

mit der Maßgabe, dass in § 122 Abs. 5 
das Verwaltungszustellungsgesetz des 
Freistaates Sachsen Anwendung findet 
und dass in § 126 Abs. 2 und in § 132 an 
die Stelle des finanzgerichtlichen Verfah-
rens das verwaltungsgerichtliche Verfah-
ren tritt, 

 
 
 

4. aus dem Vierten Teil – Durchführung der 
Besteuerung – 
a)-b) … 
c) über die Festsetzungs- und Feststel-

lungsverfahren § 155, § 156 Abs. 2, 
§§ 157 bis 162, § 163 Abs. 1 Satz 1 
und 3, §§ 164 bis 168, § 169 mit der 
Maßgabe, dass in Absatz 1 Satz 3 Nr. 2 
das Verwaltungszustellungsgesetz des 
Freistaates Sachsen Anwendung findet 
und dass die Festsetzungsfrist nach Ab-
satz 2 Satz 1 einheitlich vier Jahre be-
trägt, § 170 Abs. 1 bis 3, § 171 Abs. 1 
und 2, Abs. 3 und 3a mit der Maßgabe, 
dass im Falle der Zurücknahme oder 
Aufhebung eines Verwaltungsakts wegen 
Unwirksamkeit einer Satzung (§ 2) die 
Festsetzungsfrist nicht vor Ablauf eines 
Jahres nach Bekanntmachung der neuen 
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§ 3  Verwaltungsverfahren 

(1) Auf die Kommunalabgaben sind die folgen-
den Bestimmungen der Abgabenordnung in der 
jeweils geltenden Fassung sinngemäß anzuwen-
den, soweit sie sich nicht auf bestimmte Steuern 
beziehen und soweit nicht dieses Gesetz besonde-
re Vorschriften enthält: 

1.-2. (unverändert) 
3. aus dem Dritten Teil – Allgemeine Verfah-

rensvorschriften – 
a) (unverändert) s 
b) über die Verwaltungsakte §§ 118 bis 133 

mit der Maßgabe, dass in § 122 Abs. 5 
Teil 2 des Gesetzes zur Regelung des 
Verwaltungsverfahrens- und des Ver-
waltungszustellungsrechts für den 
Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) 
vom 19. Mai 2010 (SächsGVBl. S. 142) 
Anwendung findet und dass in § 126 
Abs. 2 und in § 132 an die Stelle des fi-
nanzgerichtlichen Verfahrens das verwal-
tungsgerichtliche Verfahren tritt, 

4. aus dem Vierten Teil – Durchführung der 
Besteuerung – 
a)-b) (unverändert) 
c) über die Festsetzungs- und Feststel-

lungsverfahren § 155, § 156 Abs. 2, 
§§ 157 bis 162, § 163 Abs. 1 Satz 1 
und 3, §§ 164 bis 168, § 169 mit der 
Maßgabe, dass in Absatz 1 Satz 3 Nr. 2 
Teil 2 des Gesetzes zur Regelung des 
Verwaltungsverfahrens- und des Ver-
waltungszustellungsrechts für den 
Freistaat Sachsen Anwendung findet 
und dass die Festsetzungsfrist nach Ab-
satz 2 Satz 1 einheitlich vier Jahre be-
trägt, § 170 Abs. 1 bis 3, § 171 Abs. 1 
und 2, Abs. 3 und 3a mit der Maßgabe, 
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Aufhebung eines Verwaltungsakts wegen 
Unwirksamkeit einer Satzung (§ 2) die 



 

 

    
 

Satzung endet und dass anstelle des 
§ 100 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 2 und 
Abs. 3 Satz 1 sowie des § 101 der Fi-
nanzgerichtsordnung § 113 Abs. 1 
Satz 1, Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 1 
sowie Abs. 5 der Verwaltungsgerichts-
ordnung Anwendung findet, § 171 Abs. 4 
und 6 bis 14, § 172 mit der Maßgabe, 
dass Absatz 1 Satz 3 Halbsatz 2 keine 
Anwendung findet und auch rechtswidri-
ge, aber bestandskräftige Abgabenbe-
scheide bei Vorliegen eines dauerhaften 
Vollstreckungshindernisses aufgehoben 
oder geändert werden können, §§ 173 
bis 177, §§ 191 bis 194, § 195 Satz 1 
und §§ 196 bis 203, 

 
 

5.-7. … 
(2)-(4) … 

 

Festsetzungsfrist nicht vor Ablauf eines 
Jahres nach Bekanntmachung der neuen 
Satzung endet und dass anstelle des 
§ 100 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 2 und 
Abs. 3 Satz 1 sowie des § 101 der Fi-
nanzgerichtsordnung § 113 Abs. 1 
Satz 1, Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 1 
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dass Absatz 1 Satz 3 Halbsatz 2 keine 
Anwendung findet und auch rechtswidri-
ge, aber bestandskräftige Abgabenbe-
scheide bei Vorliegen eines dauerhaften 
Vollstreckungshindernisses aufgehoben 
oder geändert werden können, §§ 173 
bis 177, §§ 191 bis 194, § 195 Satz 1 
und §§ 196 bis 203, 

5.-7. (unverändert) 
(2)-(4) (unverändert) 

 
 
 
 


